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Ausstellungsprogramm für die Sonderschau 2025 
56. Hauptsonderschau des Sondervereins der Züchter seltener Deutscher Zwerg-Wyandotten 

53. Hauptsonderschau des Sondervereins der Deutschen Zwerg-Langschan Züchter 

Reithalle Pr. Ströhen, An der Aue 3, 32369 Rahden 
 

Maßgebend sind die AAB des BDRG für Geflügel mit den folgenden Sonderbestimmungen. 
 

1. Meldungen 
 

Jeder Aussteller kann Abteilungen, Rassen und Farbschläge auf einem Meldebogen ausfüllen. Zur 
Meldung ist keine Mitgliedschaft im Sonderverein nötig. Blanko-Meldebögen sind auch unter 
www.rgzv-pr-stroehen.de zu erhalten. 
 

2. Abteilungen der Sonderschau und Ausstellungsgebühren 
 

I. Volieren (1,3)   Standgeld: €   10,00 
II. Stämme (1,2)   Standgeld: €   10,00 
III. Dt. Zwerg-Langschan   Standgeld: €   7,00 
IV. seltene Dt. Zwerg-Wyandotten Standgeld: €   7,00 
 

Katalogpflicht:     €   5,00 (Aussteller erhält 1 Katalog-Gutschein) 
Unkostenbeitrag:     €   5,00 

 

3. Termine 
 

Meldeschluss ist Sonntag, der 07.09.2025: Später eingehende Meldungen werden nicht berück-
sichtigt! Meldungen sind bei Thomas Mittag (ts.mittag@t-online.de), Heidegrund 14 in 32369 Rahden, 
oder Jörg Lehde (jörg.lehde@gmx.de), Sielhorster Str. 12 in 32369 Rahden abzugeben. Das Standgeld 
ist mit der Meldung auf das Konto des RGZV Pr. Ströhen e.V. einzuzahlen: 
IBAN DE09 4905 1065 0001 5063 10;  BIC WELADED1RHD;   Bank Stadtsparkasse Rahden 
 

Einsetzen Freitag, 10.10.25 15 – 20 Uhr 

Richten Samstag, 11.10.25 vormittags 

Besuchszeit Samstag, 11.10.25 15 – 19 Uhr 

 Sonntag, 12.10.25 09 – 13 Uhr 

Züchterabend  Samstag, 11.10.25 19 Uhr 

Tierausgabe  Sonntag, 12.10.25 13 Uhr 

Ausgabe der E- und Z-Preise Geldpreise werden im Anschluss der Schau überwiesen 
 

4. Weitere Bestimmungen 
 

Die Impfbescheinigung gegen Newcastle Desease ist vorzulegen. Sichtlich kranke Tiere werden von der 
Ausstellung und Bewertung ausgeschlossen. Je nach Seuchenlage gelten gegebenenfalls weitere 
veterinäramtliche Auflagen, diese werden entsprechend bekannt gegeben.  
Tierverkauf: Ausgestellte Tiere können verkäuflich gemeldet werden. Beim Verkauf werden 15% des 
Verkaufspreises vom ausrichtenden Verein als Provision einbehalten. 
Datenschutz: Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen stimmt der Aussteller der Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im Katalog zu. Weiterhin können Daten sowie Fotos von Personen und 
Tieren an Print- und andere Medien übermittelt und auf der Website des RGZV Pr.Ströhen e.V. 
veröffentlicht werden. 
 

Bei der Tiermeldung bitte deutlich Farben trennen. Meldungen ohne Registriernummer der 
Tierseuchenkasse können nicht berücksichtigt werden 
 

Die Ausstellungsleitung 


